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Proklamation Nr. 2
ZUSÄTZLICHE AN DEUTSCHLAND GESTELLTE FORDERUNGEN

f * ■ ' ‘

AN DAS DEUTSCHE VOLK! ^

Wir, die Alliierten Vertreter, Oberbefehlshaber der Besatzungsstreit
kräfte des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, 
der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken und der Vereinigten Staaten von Amerika, geben im Anschluß an die 
Erklärung bezüglich der Niederlage Deutschlands, die am 5. Juni 1945 in 
Berlin unterzeichnet wurde, hiermit gewisse zusätzliche Forderungen be v 
karfnt, die aus der vollständigen Niederlage und der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschlands hervorgehen, und die Deutschland befolgen 
muß (soweit dieselben noch nicht erfüllt worden sind), und zwar wie folgt:

ABSCHNITT I */

1. Alle deutschen Streitkräfte zu Land, zur See und in der Luft, die SS, . 
; SA, SD und Gestapo, mit allen ihren Organisationen, Stäben und Einrich
tungen, einschließlich des Generalstabes, des Offizierkorps, Reservekorps, 
der Militärschulen, Organisationen ehemaliger Kriegsteilnehmer und aller 
anderen militärischen und quasi-militärischen Organisationen, sowie aller 
Vereine und Vereinigungen, die dazu dienen, die militärische Tradition in 
Deutschland aufrechtzuerhalten, sind vollständig und endgültig im Ein
klang mit den von derf Alliierten Vertretern festzüsetzenden Methoden und
Verfahren aufzulösen.

2. Alle Arten militärischer Ausbildung, militärischer Propaganda und 
militärischer Betätigung jeglicher Natur, sind dem deutschen Volk ver
boten, ebenso die Bildung irgendwelcher Organisationen zum Zweck der 
Förderung von militärischer Ausbildung irgendwelcher Art und die Bil
dung von Organisationen ehemaliger Kriegsteilnehmer oder anderer Grup
pen, die militärische Eigenschaften entwickeln könnten, oder die dem 
Zweck der Pflege der deutschen militärischen Tradition dienen, gleich
gültig, ob derartige Organisationen oder Gruppen vorgeblich politischer, 
erzieherischer, religiöser, gesellschaftlicher, sportlicher oder irgendwelcher 
anderer Natur sind, oder lediglich zu Erholung dienen sollen.
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